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§ 142 WRG 1959 Fortbestand älterer
Rechte.

 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

(1) Bereits bestehende Wasserbenutzungen, die nach den bisher geltenden Gesetzen einer Bewilligung nicht

bedurften, nach den Bestimmungen des zweiten oder dritten Abschnittes dieses Bundesgesetzes jedoch

bewilligungsp ichtig wären, können auch weiterhin ohne Einholung einer Bewilligung ausgeübt werden. Der

Fortbestand dieser Berechtigungen ist jedoch davon abhängig, daß ihre Eintragung im Wasserbuch, sofern sie nicht

schon erfolgt ist, binnen Jahresfrist beantragt wird.

(2) Die nach den früheren Gesetzen erworbenen Wasserbenutzungs- oder sonstigen auf Gewässer sich beziehenden

Rechte sowie die hiemit verbundenen Verp ichtungen bleiben aufrecht; Ausübung und Erlöschen richten sich nach

diesem Bundesgesetz.

(3) Einwirkungen auf die Bescha enheit von Gewässern, die auf einer behördlichen Bewilligung aus der Zeit vor dem

1. Mai 1945 beruhen, das bewilligte Ausmaß der Einwirkung aber überschritten haben, sind nach dem Stande vom

30. Juni 1958 von der Wasserrechtsbehörde mit Bescheid als zulässig anzuerkennen, wenn sie binnen Jahresfrist in

vollem Umfange bei ihr angemeldet werden, keine schwerwiegenden ö entlichen Interessen entgegenstehen, die in

Aussicht genommenen Sanierungsmaßnahmen (§ 33 Abs. 2) befriedigend dargestellt werden und den durch die

Gewässerverunreinigung Betroffenen eine angemessene Entschädigung (§ 117) geleistet wird.
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